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Vom Bohren dicker Bretter und nötiger Beharrlichkeit

Verstöße werden zu oft ignoriert: Arbeitszeiterfassung im Krankenhaus

Schon seit mehreren Jahrzehnten fordern 

Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus die 

lückenlose Erfassung ihrer Arbeitszeiten. 

Über Ärztin-/Arztgenerationen hinweg 

wird beklagt, dass Überstunden, Verstöße 

gegen das Arbeitszeitgesetz und nicht ge-

nommene Pausen unter den Tisch fallen.

Die Einführung arztspezifischer Tarifverträ-

ge durch den Marburger Bund im Jahr 2006, 

die Ärztinnen und Ärzte in wochenlangen 

Streiks erkämpft hatten, war der Start-

schuss. Zum ersten Mal bestand die tarifver-

tragliche Verpflichtung, ärztliche Arbeits-

zeiten zu erfassen und zu dokumentieren. 

Noch nicht näher ausgestaltet war damals, 

wie dies zu erfolgen hatte. Erfassung und 

Dokumentation konnten elektronisch oder 

auf andere Art in geeigneter Weise erfolgen. 

Die so genannte Zettelwirtschaft war dann 

die meiste Zeit ärztliche Realität im Kran-

kenhaus, dies aber mit völlig unterschiedli-

cher Ausprägung. Konnten einige Ärztinnen 

und Ärzte in ihren Abteilungen so realistisch 

ihre Arbeitszeiten dokumentieren, beklag-

ten andere, dass die Dokumentation zum 

Teil willkürlich erfolgte oder eine ehrliche 

Erfassung und Wertung der tatsächlichen 

Arbeitszeiten verhindert oder sogar unter-

drückt wurde.

Erster Schritt gelungen

2019 wurden die (tarifpolitischen) Forde-

rungen nach einer ehrlichen und manipu-

lationsfreien Zeiterfassung immer lauter. 

Nach Streiks und zähen Verhandlungen 

gelang es dem Marburger Bund 

2019/2020, erstmals in den Tarifverträ-

gen mit den kommunalen Kliniken sowie 

den Universitätskliniken und in vielen so 

genannten Haustarifverträgen diesen 

ärztlichen Wunsch umzusetzen.

Der erste Schritt war damit also gelungen: 

Tarifvertraglich ist abgesichert, dass mit-

tels elektronischer Zeiterfassung oder auf 

andere Art mit gleicher Genauigkeit alle 

Anwesenheitszeiten am Arbeitsplatz zu 

erfassen sind und als Arbeitszeit gelten. 

Nur tatsächlich gewährte Pausen, private 

Tätigkeiten und Nebentätigkeiten, die kei-

ne Dienstaufgaben sind, dürfen abwei-

chend gewertet werden.

Zweiter Schritt hakt

Aber wie sieht der zweite Schritt aus, 

nämlich diese Regelung tarifkonform um-

zusetzen? Da hakt es zum Teil noch ganz 

gewaltig. Noch immer hören wir aus zu 

vielen Krankenhäusern, dass die Regelun-

gen nicht oder nicht korrekt umgesetzt 

werden. Während die Deutsche Kranken-

hausgesellschaft die Kernpunkte der Digi-

talisierungsstrategie des Bundesministeri-

ums für Gesundheit unterstützt, bleiben 

Teile der hessischen Krankenhäuser bei 

der Erfassung und Dokumentation ärztli-

cher Arbeitszeit buchstäblich in der „Krei-

dezeit“. Immer noch beklagen Ärztinnen 

und Ärzte, dass Arbeitszeitdokumentati-

on in manchen Krankenhäusern händisch 

mit Zettel und Stift erfolgt. Krankenhäu-

ser, die moderne Arbeitsbedingungen bie-

ten wollen, glänzen mit fehlender Ver-

tragstreue, fehlender Arbeitszeitehrlich-

keit und altertümlicher Zettelwirtschaft. 

Weiterhin wird dort ärztliche Arbeitszeit F
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Hintergrund

Eine allgemeine Pflicht zur Aufzeich-

nung der Arbeitszeit regelt das deut-

sche Arbeitsrecht bisher nicht aus-

drücklich. Allerdings hat das Bundesar-

beitsgericht (BAG) im September 2022 

geurteilt, dass die gesamte Arbeitszeit 

aufzuzeichnen ist und der Arbeitgeber 

ein System einführen muss, mit dem die 

von den Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern geleistete Arbeitszeit er-

fasst werden kann. Dabei bezieht sich 

das BAG auf ein Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH) vom 14. Mai 

2019, lässt aber in seinem Beschluss 

wesentliche Fragen offen, z. B. in wel-

cher Form die Arbeitszeit aufzuzeich-

nen ist. Dementsprechend muss dies 

der Gesetzgeber regeln. Bundesarbeits-

minister Hubertus Heil stellte im April 

einen Entwurf zur Änderung des Ar-

beitszeitgesetzes vor, der aktuell sehr 

kontrovers diskutiert wird. Ungeachtet 

dessen sehen Tarifverträge des Marbur-

ger Bundes bereits seit 2019/2020 kla-

re Regeln zu einer Erfassung der Ar-

beitszeit von Ärztinnen und Ärzten in 

Krankenhäusern vor. Um die (mangeln-

de) Umsetzung dieser tarifvertragli-

chen Regelungen in hessischen Kran-

kenhäusern geht es in diesem Beitrag.



mehr oder weniger, das heißt zumeist we-

niger, genau und kontinuierlich dokumen-

tiert und dadurch oft unvollständig oder 

gar nicht gewertet.

In anderen Krankenhäusern sind nur die 

Dienstpläne und Dienstzeiten elektro-

nisch hinterlegt, das heißt, die Anwesen-

heit am Arbeitsplatz ausgehend von 

„Kommen und Gehen“ wird nicht positiv 

erfasst, sondern vom Dienstplan abwei-

chende Anwesenheiten müssen nachträg-

lich dokumentiert oder korrigiert werden. 

Das betrifft in erster Linie nicht nehmbare 

Pausen oder ein Weiterarbeiten nach dem 

vorgesehenen Dienstplanende. 

Ein lückenloses Erfassen und Werten der 

tatsächlichen Anwesenheit am Arbeits-

platz und damit der wahren Zeit täglich 

eingesetzter ärztlicher Arbeitskraft wird 

auch so schlicht erschwert. Offensichtlich 

fürchten viele Krankenhäuser die Realität. 

Das erklärt auch die teilweise praktizierte 

Handhabung, dass Arbeitsstunden einfach 

abgeschnitten werden, wenn Ärztinnen 

und Ärzte über im Dienstplan hinterlegte 

Zeiten oder Höchstgrenzen aus dem Ar-

beitszeitgesetz hinaus arbeiten.

Hinzu kommt ein weiterer Umstand, der 

oftmals den limitierenden Faktor einer lü-

ckenlosen Zeiterfassung und Wertung als 

Arbeitszeit bildet: In vielen Kliniken müs-

sen Abweichungen vom Dienstplan, ins-

besondere beim Weiterarbeiten über das 

Dienstplanende hinaus, zunächst „freige-

geben“ werden. Sie erscheinen daher oft 

erst gar nicht in der Zeiterfassung und/

oder werden nicht als Arbeitszeit gewer-

tet, obwohl nach Tarifvertrag die gesamte 

Anwesenheit zu dokumentieren ist und als 

Arbeitszeit gilt und eine andere Bewer-

tung der Anwesenheitszeit nur dann erfol-

gen kann, wenn der Arbeitgeber nachwei-

sen kann, dass diese Anwesenheitszeiten 

z. B. privat veranlasst waren. Dabei haben 

Ärztinnen und Ärzte nach den meisten 

unserer Tarifverträge bei Dienstplanüber-

schreitungen nur im Einzelfall auf Verlan-

gen des Arbeitgebers den Grund hierfür 

anzugeben, bei Überschreiten der arbeits-

zeitgesetzlichen Schutzvorschriften gel-

ten hierfür unterschiedliche Regelungen.

Druck auf die Ärzteschaft

Die Tragweite dieser Regelung ist offen-

sichtlich erst nach der Vertragsunter-

zeichnung bewusst geworden. Jedenfalls 

blockieren noch zu viele Krankenhäuser 

die tarifkonforme Umsetzung der Rege-

lungen, die sie mit dem Marburger Bund 

vereinbart haben.

Dabei werden Abhängigkeiten von Ärztin-

nen und Ärzten eingesetzt, um die Rege-

lungen ins Leere laufen zu lassen: Zeitver-

antwortliche beklagen oftmals, unter 

(ökonomischem) Druck seitens der Kli-

nikleitungen zu stehen und nicht alle Zei-

ten freigeben zu dürfen. Ein Großteil der-

jenigen Ärztinnen und Ärzte, deren Zeiten 

nicht lückenlos erfasst und gewertet wer-

den, befindet sich meist in der Abhängig-

keit befristeter Arbeitsverträge, um die 

Facharztreife erreichen zu können, an 

Universitätskliniken in Forschung und 

Lehre weiterkommen zu können oder in 

anderen Drucksituationen.

Diese Abhängigkeiten gehen zum Nach-

teil der Ärztinnen und Ärzte. Verstöße ge-

gen arbeitszeitrechtliche Schutzvorschrif-

ten sind dadurch ebenso vorprogram-

miert wie unbezahlte ärztliche Arbeits- 

zeiten.

Den betroffenen Krankenhausträgern ist 

bekannt und bewusst, dass täglich ärztli-

che Anwesenheits- und Arbeitszeiten un-

ter den berühmten Tisch fallen. Sie igno-

rieren die Verstöße. Die Folge sind Klage-

verfahren bzw. erste positive arbeitsge-

richtliche Urteile, die dabei helfen, auch 

dieses dicke Brett zu durchbohren. Aber 

auch dabei wird es auf Dauer auf ärztliche 

Beharrlichkeit ankommen, um den zwei-

ten Schritt – die lückenlose Erfassung und 

Dokumentation tatsächlich (!) geleisteter 

ärztlicher Arbeit – hinzubekommen. Auf 

den Gesetzgeber sollte man dabei nicht 

warten.

Andreas Wagner

Geschäftsführer 

Marburger Bund 

Hessen e. V.

E-Mail: 

mail@mbhessen.de
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Deutscher Nephrologen-Kongress mit fast 2.500 Teilnehmern  

von hessischer Universitätsprofessorin geleitet 

Prof. Dr. med. Mari-

on Haubitz, (Foto, 

Direktorin der Me-

dizinischen Klinik 

III, Nephrologie, am 

Klinikum Fulda, 

Campus Fulda der 

Universitätsmedizin Marburg) zusammen 

mit Prof. Dr. med. Danilo Fliser (Universi-

tätsklinikum Homburg/Saar) und Prof. Dr. 

med. Dr. Thimoteus Speer (Universitäts-

klinikum Frankfurt) als Tagungspräsiden-

ten haben die 15. Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Nephrologie gelei-

tet. Anfang Oktober sind rund 2.200 

Nephrologinnen und Nephrologen nach 

Berlin gekommen, um sich über die aktu-

ellen Forschungsthemen und Therapien 

des Fachs zu informieren, weitere 300 

Teilnehmer waren online dabei. Schwer-

punkte waren molekulare Therapien und 

individualisierte Medizin. „Es ist sehr er-

freulich, dass wir viele neue therapeuti-

schen Optionen bei den Glomerulonephri-

tiden bzw. auch bei der Lupusnephritis ha-

ben. Auch bei den Vaskulitiden, das sind 

autoimmune Gefäßentzündungen, die 

häufig mit Nierenbeteiligung einhergehen, 

sind neue Therapiemöglichkeiten ,unter-

wegs’“, konstatierte Haubitz: „Wir haben 

uns besonders gefreut, dass viele junge 

Preisträgerinnen und Preisträger aktuelle 

Ergebnisse ihrer Forschung präsentiert ha-

ben.“ Es gab viele praxisrelevante Vorträ-

ge zur Niereninsuffizienz, zur Lipidologie, 

Hypertensiologie, Progressionshemmung 

der Nierenkrankheit, Dialyse und Nieren-

transplantation sowie zum akuten Nieren-

versagen. „Uns ist es gelungen, ein ab-

wechslungsreiches und spannendes Pro-

gramm zusammenzustellen. Wir freuen 

uns, dass der Kongress 2023 einer der bis-

her am meist besuchtesten Nephrologie-

kongresse überhaupt war“, stellte die Kon-

gresspräsidentin aus Fulda fest. (red)
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